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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

1459K – FLIESENKLAUSEL 

Es sind die Kosten für nicht beschädigte Verfliesungen, Malereien, Verputz oder Tapeten innerhalb eines Raums nach einem 
versicherten Leitungswasserschaden mitversichert, sofern eine Teilinstandsetzung aus optischen Gründen nicht zumutbar ist. 
Die Ersatzleistung ist mit EUR 2.500,– je Schadensfall auf „Erstes Risiko“ begrenzt. 
 


